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HANSESTADT LÜNEBURG 10-01

Hauptsatzung der Hansestadt Lüneburg 
vom 27.10.1977 in der Fassung der fünfzehnten Änderungssatzung vom 21.03.2013

Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 
2010 (Nds. GVBl. S. 576) hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in seiner Sitzung am 21. März 2013 folgende 
Hauptsatzung erlassen:

§ 1 Bezeichnung und Hoheitszeichen 
 (zu §§ 14 Abs. 5, 19 Abs. 1, 20 Abs. 1, 22 Abs. 1 NKomVG)

(1) Die große selbständige Stadt führt die Bezeichnung „Hansestadt Lüneburg”.
(2) Die Farben der Hansestadt Lüneburg sind Rot - Blau - Silber, untereinander angeordnet.
(3) Das Wappen der Hansestadt Lüneburg zeigt in Rot eine silberne dreitürmige Zinnenburg mit blauen Dächern 
und goldenen Knäufen, im offenen Tor unter dem Fallgitter einen goldenen, mit roten Herzen bestreuten Schild, 
darauf einen rotgezungten und rotbewehrten blauen Löwen (kleines Stadtwappen). Zu dem Schild des kleinen 
Stadtwappens zeigt das große Wappen einen goldgekrönten Spangenhelm mit rotsilbernen Decken, auf ihm eine 
rote mit einem Pfauenwedel besteckte Säule mit einem rechtsgekehrten Mond und einem blauen Löwen. Die 
Schildhalter sind blaue Löwen.
(4) Jede Verwendung des Stadtwappens durch andere ist nur mit Genehmigung der Hansestadt zulässig.

§ 2 Dienstsiegel 
 (zu § 22 Abs. 2 NKomVG)

(1)  Die Hansestadt führt ein Dienstsiegel. Es zeigt das Stadtwappen ohne Schildhalter mit der Umschrift „Hanse-
stadt Lüneburg”. Es wird entweder als Prägesiegel oder als Drucksiegel gebraucht.
(2)  Das Prägesiegel wird nur bei besonders wichtigen Verträgen und Urkunden verwendet. Das Drucksiegel dient 
dem täglichen Gebrauch in der Verwaltung.

§ 3 Bekanntmachungen  
(zu §§ 11 Abs.1, 59 Abs. 4 NKomVG)

(1)  Satzungen werden nach der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen der Gemein-
den und Landkreise in Verkündungsblättern vom 05. August 1996 (Nds. GVBl. 1996, S. 363) im Amtsblatt für 
den Landkreis Lüneburg bekannt gemacht. Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteile einer Satzung, so 
kann die öffentliche Bekanntmachung dieser Teile dadurch ersetzt werden, dass sie in einem Dienstgebäude der 
Stadtverwaltung zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden ausgelegt werden.
(2)  Für Verordnungen und Flächennutzungspläne gilt Absatz 1 entsprechend.
(3)  Die Tagesordnungen der Sitzungen des Rates und der Ortsräte werden spätestens drei Tage vor der Sitzung, 
in Eilfällen am Tag der Sitzung, an der amtlichen Bekanntmachungstafel im Bürgeramt, Bardowicker Straße 23, 
veröffentlicht, die der Ortsräte zusätzlich an den Bekanntmachungstafeln der jeweiligen Ortschaft. Zeit, Ort und 
Tagesordnung der öffentlichen Sitzungen der Ausschüsse des Rates werden spätestens drei Tage vor der Sit-
zung, in Eilfällen am Tag der Sitzung, an der amtlichen Bekanntmachungstafel im Bürgeramt, Bardowicker Straße 
23, veröffentlicht.
(4)  Bekanntmachungen nach § 10 Abs. 2 des Verwaltungszustellungsgesetzes (öffentliche Zustellungen) und 
Bekanntmachungen im Wege der Amtshilfe sowie alle übrigen Bekanntmachungen werden durch Aushang an der 
amtlichen Bekanntmachungstafel im Bürgeramt, Bardowicker Straße 23, veröffentlicht, soweit gesetzlich nichts 
anderes bestimmt ist. 
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§ 4 Zuständigkeit des Rates und des Verwaltungsausschusses  
(zu §§ 58 Abs. 1, 107 Abs. 4 NKomVG)

(1) Die Wertgrenze für die Festlegung privatrechtlicher Entgelte gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 8 NKomVG, die nicht der 
Beschlussfassung des Rates unterliegen, wird auf das jährliche Aufkommen von 52.000 € festgelegt.
(2) Die Wertgrenze für Rechtsgeschäfte gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG, die nicht der Beschlussfassung des 
Rates unterliegen, wird auf 52.000 € festgelegt. Abweichend von dieser Wertgrenze gilt indessen für die Geneh-
migung der Veräußerung oder Belastung von Erbbaurechten eine Wertgrenze von 1.100.000 €. Für die Bestellung 
von Erbbaurechten an Grundstücken gilt als Wertgrenze ein jährlicher Erbbauzins von 8.000 €. Die Einräumung 
von Vorrang anderer grundbuchlicher Belastungen bis zu einer Höhe von 80 % des Verkehrswertes eines Grund-
stückes unterliegt nicht der Zustimmung des Rates.
(3) Die Wertgrenze für Rechtsgeschäfte gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG, die nicht der Beschlussfassung des 
Rates unterliegen, wird auf 2.600 € festgesetzt.
(4) Über die Ernennung von Beamten, ihre Versetzung in den Ruhestand und ihre Entlassung entscheidet im Ein-
vernehmen mit der Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeister der Rat, soweit sie der Besoldungsgruppe 
A 13 oder einer Besoldungsgruppe mit höherem Endgrundgehalt angehören, der Verwaltungsausschuss, soweit 
die Beamten den Besoldungsgruppen A 10 bis A 12 angehören. Im Übrigen entscheidet die Oberbürgermeisterin/
der Oberbürgermeister.
(5) Der Verwaltungsausschuss beschließt im Einvernehmen mit der Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeister 
über die Einstellung, Eingruppierung und Entlassung von Beschäftigten der Entgeltgruppen 12 bis 15Ü des TVöD 
VKA. Die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister entscheidet über die Einstellung, Eingruppierung und Ent-
lassung von Beschäftigten bis zur Entgeltgruppe 11 des TVöD VKA.

§ 5 Beschließende Ausschüsse 
 (zu § 76 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 71 NKomVG)

(1)  Die Zuständigkeit des Verwaltungsausschusses wird für folgende Gruppen von Angelegenheiten
a) auf den Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung übertragen: Verfahrensbeschlüsse im Bauleitverfah-

ren nach BauGB, soweit nicht ausschließliche Zuständigkeit des Rates (hiervon ausgenommen ist der 
Aufstellungsbeschluss als einleitender Beschluss für das Satzungsgebungsverfahren, dieser Beschluss 
verbleibt in der Zuständigkeit des Verwaltungsausschusses), Vergabe von Bauaufträgen und Aufträgen aus 
dem Fachbereich „Gebäudewirtschaft“ und „Straßen- und Grünplanung, Ingenieurbau“ einschließlich der 
Prioritätenliste Straßensanierung, Vergabe von Fördermitteln und Zuschüssen einschließlich der Sanie-
rungsgebiete.

b) 	auf	den	Grünflächen-	und	Forstausschuss	übertragen:	freiwillige	Zuschüsse	bis	zu	einer	Wertgrenze	von	
10.000 €, Forstwirtschaftsplan

c) auf den Kultur- und Partnerschaftsausschuss übertragen: freiwillige Zuschüsse im Kulturbereich bis zu 
einer Wertgrenze von 10.000 €

d)  auf den Sozial- und Gesundheitsausschuss übertragen: freiwillige Zuschüsse im Sozialbereich bis zu einer 
Wertgrenze von 10.000 €

e)  auf den Sportausschuss übertragen: freiwillige Zuschüsse im Sportbereich bis zu einer Wertgrenze von 
10.000 €

f)  auf den Verkehrsausschuss übertragen: Radverkehrsvergaben ohne Tiefbau, Festlegung der jährliche 
Prioritätenliste der Radwegsanierung

g)  auf den Ausschuss für Wirtschaft und städtische Beteiligungen übertragen: Wirtschaftspläne und Nach-
tragswirtschaftspläne (Erfolgs-, Investitions-, Liquiditäts-, Stellenplan), Bestellung von Wirtschaftsprüfern, 
Feststellung der Jahresabschlüsse inklusive Verwendung des Jahresergebnisses sowie Entlastung der 
Geschäftsführung und Aufsichtsräte einschließlich der entsprechenden Weisungen an die Beteiligungsver-
treter in der Gesellschafterversammlung.

(2) Die Übertragung der Zuständigkeit ist bis zum Ablauf der Wahlperiode befristet. 
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§ 6 Bürgerbefragung und Einwohnerversammlung 
 (zu § 35 NKomVG)

(1)  Der Rat kann in Angelegenheiten der Hansestadt Lüneburg die Durchführung einer Bürgerbefragung beschlie-
ßen. Im Beschluss ist der genaue Wortlaut der an die Bürgerinnen und Bürger zu richtenden Frage festzuhalten.
(2)  Die Bürgerbefragung muss innerhalb von drei Monaten nach dem entsprechenden Ratsbeschluss durchge-
führt werden. Die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister teilt innerhalb dieser Frist dem Rat das Ergebnis 
der Befragung mit.
(3)  Die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister kann gemäß § 85 Abs. 5 Satz 4 und 5 NKomVG zur Unter-
richtung der Einwohnerinnen und Einwohner Einwohnerversammlungen für die ganze Hansestadt oder Teile des 
Stadtgebietes durchführen. Die Einladungen zu den Einwohnerversammlungen sind mit dem Beratungsgegen-
stand rechtzeitig ortsüblich bekannt zu geben. 

§ 7 Anregungen und Beschwerden 
 (zu § 34 NKomVG)

(1) Jede Person hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Anregungen und 
Beschwerden in Angelegenheiten der Hansestadt Lüneburg an den Rat zu wenden. Werden Anregungen und 
Beschwerden von mehreren Personen gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie der Oberbürgermeisterin/dem 
Oberbürgermeister 2 Vertreter/innen zu benennen, die sie gegenüber der Hansestadt vertreten.
(2) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den Anforderungen des Absatzes 1 nicht entsprochen 
worden ist.
(3) Anregungen und Beschwerden, die keine Angelegenheit der Hansestadt Lüneburg zum Gegenstand haben, 
sind nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss von der Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermei-
ster ohne Beratung den Antragstellerinnen oder Antragstellern zurückzugeben. Dies gilt auch für Eingaben, die 
weder Anregungen, noch Beschwerden zum Inhalt haben (z.B. Fragen, Erklärungen, Ansichten usw.). Soweit 
eine Zuständigkeit anderer Verwaltungsträger besteht, sind die Antragstellerinnen/Antragsteller nach Möglichkeit 
darüber zu unterrichten.
(4) Anregungen und Beschwerden, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen oder die gegen die guten Sitten versto-
ßen, sind nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss ohne Beratung zurückzuweisen.
(5) Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, wenn das Antragsbegehren Gegenstand eines noch 
nicht abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahrens oder eines laufenden Bürgerbegehrens oder 
Bürgerentscheides ist, oder gegenüber bereits erledigten Anregungen oder Beschwerden kein neues Sachvor-
bringen enthält.
(6) Die Erledigung der Anregungen oder Beschwerden wird dem Verwaltungsausschuss übertragen, sofern für 
die Angelegenheiten nicht der Rat gemäß § 58 Abs. 1 NKomVG ausschließlich zuständig ist. Die Fachausschüs-
se sollen beteiligt werden.

§ 8 Vertretung der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters  
(zu § 81 Abs. 2 NKomVG)

Der Rat wählt in seiner ersten Sitzung aus den Beigeordneten bis zu 3 ehrenamtliche Vertreterinnen/Vertreter 
der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters, die die Bezeichnung „Bürgermeisterin/Bürgermeister” führen. 
Sie vertreten die Oberbürgermeisterin/den Oberbürgermeister bei der Einberufung des Verwaltungsausschusses 
einschließlich der Aufstellung der Tagesordnung, der Leitung der Sitzungen des Verwaltungsausschusses und 
der	Verpflichtung	der	Ratsfrauen	und	Ratsherren	sowie	ihrer	Pflichtenbelehrung	und	bei	der	repräsentativen	
Vertretung der Hansestadt. 

§ 9 Verwaltungsausschuss 
(zu § 74 NKomVG)

(1)  Die auf Zeit ernannten Beamtinnen und Beamten der Hansestadt gehören dem Verwaltungsausschuss mit 
beratender Stimme an.
(2)  Sind die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister und die Bürgermeisterinnen/Bürgermeister verhindert, 
wählt der Verwaltungsausschuss unter Vorsitz der/des an Jahren ältesten Beigeordneten eine(n) Vorsitzende(n) 
für den erforderlichen Zeitraum.
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§ 10 Ortschaften und Ortsräte 
 (zu § 90 NKomVG)

(1)  In der Hansestadt Lüneburg gibt es die folgenden Ortschaften im Sinne des § 90 Abs. 1 NKomVG:
2. Ortschaft Ebensberg
3. Ortschaft Häcklingen
4. Ortschaft Ochtmissen
5. Ortschaft Oedeme
6. Ortschaft Rettmer.

(2) Die Grenzen der Ortschaften sind in der als Anlage 1 beigefügten Übersichtskarte im verkleinerten Maßstab, 
deren Original im Maßstab 1:15000 Teil dieser Hauptsatzung ist und die während der Dienststunden zu jeder-
manns Einsicht im Rathaus (Ratsbüro) bereitgehalten wird, dargestellt.

§ 11 Ortsräte (zu §§ 90,91, 92, 93 NKomVG) und  
Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher (zu §§ 90, 96 NKomVG)

(1)  Für die Ortschaften Ochtmissen und Oedeme werden Ortsräte gewählt.
(2)  Die Ortsräte bestehen in Ochtmissen aus neun, in Oedeme aus sieben Mitgliedern. Den Ortsräten gehören 
daneben die Ratsmitglieder mit beratender Stimme an, die in der Ortschaft wohnen oder in deren Wahlbereich die 
Ortschaft ganz oder teilweise liegt, soweit sie nicht direkt in den Ortsrat gewählt wurden.
(3)  Für die Ortschaften Ebensberg, Häcklingen und Rettmer werden Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher bestellt. 
(4)  Die Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher haben die Belange der Ortschaft gegenüber den Organen der Han-
sestadt zur Geltung zu bringen und im Interesse einer bürgernahen Verwaltung folgende Hilfsfunktionen für die 
Stadtverwaltung zu erfüllen:

1. Entgegennahme und Vorprüfung von Anträgen,
2. Führung des Dienstsiegels der Hansestadt Lüneburg,
3. Beglaubigung von Unterschriften und Abschriften, soweit die Hansestadt allgemein zuständig ist,
4. Ausstellung von Lebensbescheinigungen für Renten- und Versorgungsempfänger,
5. Entgegennahme und Vorprüfung von An-, Um- und Abmeldungen. 

(5)  In besonderen Fällen können den Ortsvorsteherinnen/Ortsvorstehern weitere Hilfsfunktionen übertragen 
werden. 
(6)  Die Ortsvorsteherinnen/ Ortsvorsteher und Ortsbürgermeisterinnen/Ortsbürgermeister sind über Ausschuss-
sitzungen zu unterrichten, wenn Angelegenheiten der Ortschaft behandelt werden sollen.
(7)  Die Absätze 4 und 5 gelten auch für Ortsbürgermeisterinnen/Ortsbürgermeister, wenn sie in das Ehrenbeam-
tenverhältnis berufen worden sind und die Übernahme von Hilfsfunktionen für die Stadtverwaltung nicht abgelehnt 
haben.

§ 12 Zuständigkeit der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters  
(zu § 85 NKomVG)

(1)  Geschäfte der laufenden Verwaltung sind diejenigen, die nicht von grundsätzlicher, über den Einzelfall hinaus-
gehender Bedeutung sind und deshalb keine besondere Beurteilung erfordern, sondern die mit einer gewissen 
Regelmäßigkeit wiederkehren, nach feststehenden Verwaltungsregeln erledigt werden und für die Hansestadt 
sachlich	und	finanziell	nicht	von	erheblicher	Bedeutung	sind.
(2)  In einer vom Rat nach § 58 Abs. 1 Nr. 2 NKomVG zu beschließenden Richtlinie werden die Entscheidungszu-
ständigkeiten der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters für Angelegenheiten des eigenen Wirkungskrei-
ses besonders festgelegt.
(3)  Der Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeister obliegt im Rahmen der Richtlinien des Rates die Geschäfts-
verteilung innerhalb der Verwaltung.

§ 13 Beamtinnen und Beamte auf Zeit 
 (zu §§ 108, 109 NKomVG)

(1)  Der Rat kann auf Vorschlag der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters vier Beamte, darunter insbe-
sondere die Stadtkämmerin/ den Stadtkämmerer und die Stadtbaurätin/den Stadtbaurat, in das Beamtenverhältnis 
auf Zeit berufen und dabei deren Geschäftskreis bestimmen. Der Rat beauftragt eine oder einen der Zeitbeam-
tinnen oder Zeitbeamten unter Ernennung zur Ersten Stadträtin oder zum Ersten Stadtrat mit der allgemeinen 
Vertretung der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters.
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(2)  Die Beamtinnen und Beamten auf Zeit vertreten die Oberbürgermeisterin/den Oberbürgermeister innerhalb 
der ihnen zugewiesenen Geschäftsbereiche. Die Weisungsbefugnis der Oberbürgermeisterin/des Oberbürger-
meisters bleibt unberührt.

§ 14 Schlussvorschrift
Die fünfzehnte Änderungssatzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Lüneburg, 21.03.2013
Hansestadt Lüneburg

Mädge
Oberbürgermeister
 

Veröffentlicht am 26.03.2013 im Amtsblatt für den Landkreis Lüneburg Nr. 3a/2013
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Anlage 1 zu § 10 Absatz 2
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